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Befundbericht 
 
Aktenzeichen: # 
 ${#ptn, #ptv; #ptd4; in #str , #ort}  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
zu den von Ihnen aufgeführten Krankheitsbildern nehme ich wie folgt Stellung: 
 
1. 
 
2. 
 
Sollten Sie weitere Angaben (die in der Regel auf Aktengrundlage erteilt wurden)  als die im Befundschein oder 
aus den beigelegten Unterlagen ersichtliche Auskünfte benötigen oder sollte ein Widerspruchsverfahren 
erfolgen, empfehle ich ausdrücklich eine gutachterliche Vorstellung im jeweilig zugehörigen Fachgebiet.  
 
Bitte beachten Sie, dass wir ggf. keine Unterlagen beigelegt haben die älter als zwei Jahre sind da Sie hierfür 
keine Kosten erstatten. Eine Beurteilung des Sachverhalts kann für Sie somit ggf. nur unzureichend möglich 
sein. Gerne können Sie uns eine Kostenübernahmeerklärung zukommen lassen damit Sie dennoch alle uns 
vorliegenden Unterlagen erhalten können.  
 
Auch kann es sein, dass fachärztliche Kollegen ihrer Berichtspflicht nicht nachgekommen sind, oder dass 
manche der genannten Krankheitsbilder hier nicht hinreichend behandelt wurden was den Befundbericht 
unvollständig machen kann. 
 
Eine über obige Angaben hinausgehende Auskunft ist mir ohne Kostenübernahmeerklärung gemäß JVEG §9 (in 
der Regel M2) sowie JVEG Anlage 1 202 bis 203 leider nicht möglich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 


